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62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §12 Abs3 litf;

AlVG 1977 §12 Abs4;

AlVG 1977 §26 Abs3 litb;

Rechtssatz

§ 26 AlVG enthält keine Bestimmung, durch welche - analog zu

§ 12 Abs 3 lit f iVm Abs 4 AlVG - eine Nachsicht vom

Anspruchsverlust auf Karenzurlaubsgeld unter der Voraussetzung erteilt werden könnte, daß die während des

Karenzurlaubes ausgeübte selbständige Erwerbstätigkeit schon während der anspruchsbegründenden

unselbständigen Erwerbstätigkeit ausgeübt worden ist.
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